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FÖRDERUNGEN IM ASVÖ TIROL

I. Allgemeine Förderung

Die allgemeine Förderung ist die Zuteilung an die Vereine, die vom Landesfachwart prozentuell eingestuft werden oder an die Vereine, für die durch den Fachverband gemeldete Mitglieder bzw. Mannschaften angegeben werden.

Weiters erstellt der Finanzausschuss einen Vergabeschlüssel für die jeweiligen Sportarten.

Die Förderung ist bis spätestens 01.10. des laufenden Jahres totomäßig abzurechnen.

II. Sonderförderungen

1. Errichtung und Sanierung von Sportstätten

      Eingabe bis 31.03. des Jahres

2. Startsubvention für Vereine bei Neuaufnahme

3. Fahrtkosten zu ASVÖ-Wettkämpfen bzw. ASVÖ-Veranstaltungen

4. Vereinsjubiläen und Durchführung von Großveranstaltungen

5. Sportausschuss

6. Projektförderung

Für das jährliche Ansuchen sollte das mit dem Rundschreiben, welches immer im Dezember per e-mail verschickt wird, mit gesendete Formular ausgefüllt und retourniert werden. Es kann jedoch auch mit dem eigenen Vereinspapier angesucht werden.

Für Bundessportförderungsmittel müssen die Vereine die jeweiligen Fachverbands-bestätigungen beigebracht haben.

Meldefristen für Ansuchen

· Sommer- und Hallensportarten sowie Bauansuchen bis 31. März des laufenden Jahres 

· Wintersportarten bis 31. August des laufenden Jahres 
Zu 1. 

Für Bauansuchen müssen folgende Unterlagen unbedingt mitgesandt werden:

a. Beschreibung des Bauvorhabens sowie Baubeginn

b. Kostenvoranschlag (bei einer Bausumme über € 36.000,- müssen zwei Kostenvoranschläge vorgelegt werden)

c. Finanzierungsplan des Vereines

d. Pacht-, Miet- oder Besitzvertrag (Laufzeit mindestens auf 15 Jahre)

e. Bauplan

Zu 2. 

Die Startsubvention für neue Vereine, die in einem Fachverband gemeldet sind, beträgt € 360,-. 

Für nicht im Fachverband gemeldete Vereine beträgt die Startsubvention die Hälfte des Betrages.

Zu 3.

Bei ASVÖ-Wettkämpfen, Lehrgängen bzw. Veranstaltungen werden die Fahrtkosten an den Verein refundiert. Voraussetzung hierfür ist die Erstellung einer Letztempfängerliste, die von jedem Teilnehmer eigenhändig unterschrieben wird. Weiters muss eine Ausschreibung abgegeben werden.

Zu 4.

Bei Vereinsjubiläen von 25, 50, 75 oder 100 Jahren werden je € 220,- bewilligt.

Bei Großveranstaltungen (Wertigkeit mindestens einer Österreichischen Meisterschaft) wird ein Betrag von € 365,- bewilligt. Hierzu muss ein Finanzierungsplan sowie eine Ausschreibung der Veranstaltung vorgelegt werden.

Zu 5.

Der Sportausschuss hat ein Jahresbudget von € 50.000,-. Nur Landesfachwarte können für die jeweiligen Aktivitäten ansuchen. Die Richtlinien für das Sportbudget sind in der Geschäftsordnung des ASVÖ Tirol verankert.

Zu 6.

Für besondere Projekte (z. B. Jugend, Triathlon, Schulsport) wird auf schriftlichen Antrag vom Präsidium eine jährliche Zuteilung bewilligt.

Subventionsabrechnung:

Für die bewilligte Subvention müssen ORIGINAL-FIRMENRECHNUNGEN vorgelegt werden.

Eine Rechnung muss:

1. auf den Verein lauten,

2. den Mindestbetrag von € 150,- ausmachen,

3. detaillierte Angaben über den Einkauf bzw. über die Arbeitsleistungen aufweisen,

4. das Ausstellungs- und das Quittungsdatum vom laufenden Geschäftsjahr haben, 

5. die Vereinsstampiglie sichtbar aufweisen und von einem Vereinsfunktionär bestätigt werden.

Nur gegen Vorlage der ORIGINAL-ZAHLUNGSQUITTUNG kann die Überweisung erfolgen.

Bei TELE-BANKING muss der ORIGINAL-TAGESAUSZUG zum Abbuchungsjournal mitgeliefert werden.

Bei Barkauf muss der Beleg von der Firma mit dem Firmenstempel, Datum und Unterschrift des Verkäufers quittiert werden.

Sämtliche Überweisungen an die Vereine erfolgen über den ASVÖ-BUND in Wien.

Nicht abrechenbar sind:

· Belege die älter als ein Jahr sind

· Lieferscheine, Kopien, Faxe 

· Zweitschriften und Mahnungen

· Alkoholische Getränke und Rauchwaren

· Trinkgelder

· Blumen und Glückwunschtelegramme

· Ankäufe von Preisen, Pokale und Medaillen

· Inserate und Werbeeinschaltungen

· Repräsentationsbekleidung

· Zeitschriften sowie Abos

· Nenngelder

· Belege, die auf Privatpersonen ausgestellt sind

· Belege, die von anderen Sportorganisationen (Vereine, Verbände) ausgestellt sind

· Administrationsunterlagen (Kopierpapier, Fahnen, Transparente, Abzeichen und Wimpel, Maschinen, Vereinsbusse, Versicherungen, Fahrtkosten, etc.)

· Beflockungen von Sponsornamen
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